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29. Jahrgang September 1949 Heft 6

« ZURUCK ZUR DIREKTEN DEMOKRATIE »

Zur Abstimmung vom 11. September

Man schreibt uns:

«Je linger der Krieg dauerte, je mehr die Notgesetzgebung sich
ausdehnte, desto driickender wurden die sich summierenden Eingriffe
empfunden», erklirte der Bundesrat drei Wochen nach dem Waffen-
stillstand in Europa in seiner Botschaft iiber den Abbau der Voll-
machten. Er hatte begriffen, daf’ das Volk, das in den Jahren der
Gefahr willig die schwersten Beschrinkungen seiner Freiheiten und
seine Entmachtung ertragen hatte, die moglichst rasche Wiederher-
stellung seiner Rechte erwartete. Ein halbes Jahr spiter, am 6. De-
zember 1945, hief3 die Bundesversammlung den von der Regierung
beantragten Beschluf} iiber den Abbau der aufierordentlichen Voll-
“machten gut.

Es konnten sich indessen nicht alle mit dieser Entschlieffung zu-
frieden geben. In der welschen Schweiz mit ihrem wacheren Emp-
finden gegen staatliche Ubergriffe und behordliche Selbstherrlich-
keit wurden unter dem Stichwort: « Zuriick zur direkten Demokratie»
Unterschriften gesammelt fiir die neue Fassung der Dringlichkeits-
klausel. Art. 89, Abs. 3 der Bundesverfassung soll darnach durch
einen selbstéindigen Art. 89 bis ersetzt werden. In ihm wird der dring-
liche Bundesbeschluf3 als Mittel der Rechtsetzung in der am 22. Ja-
nuar 1939 vom Volk gutgeheif’enen Form anerkannt. Wihrend aber
auch nach der vor zehn Jahren erfolgten Revision das Volk von jedem
Mitspracherecht ausgeschlossen blieb, verlangt die Initiative als wei-
tere Sicherung gegen Miflbrauch, daf’ Dringlichkeitsbeschliisse der
Bundesversammlung kiinftig einem nachtriglichen Referendum unter-
stellt werden. Bei Beschliissen, die sich innerhalb der Verfassung
halten, wiire es fakultativ, bei solchen contra constitutionem obliga-
torisch. Die beiden Absiitze lauten:
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«Wird von 30 000 stimmberechtigten Schweizerbiirgern oder von
acht Kantonen eine Volksabstimmung verlangt, treten die so-
fort in Kraft gesetzten Beschliisse ein Jahr nach ihrer Annahme
durch die Bundesversammlung auf’er Kraft, soweit sie mnicht
innerhalb dieser Frist vom Volke gutgehelﬁen wurden; in dlesem
Falle konnen sie nicht erneuert werden.

Die sofort in Kraft gesetzten Bundesbeschliisse, welche nicht nicht
auf die Verfassung stiitzen, miissen innert Jahresfrist nach ihrer
Annahme durch die Bundesversammlung vom Volk und Stéinden
genehmigt werden; andernfalls treten sie nach Ablauf dieses
Jahres aufler Kraft und kénnen nicht erneuert werden».

Diese zeitliche Begrenzung begriindete das Initiativkomitee wie

frolgt 2

«Auch im Frieden kénnen dringliche Mafinahmen nétig sein, sogar solche,
die der Verfassung widersprechen. Aber das Parlament handelt lingst nicht
immer dem Volkswillen gemif. Beschliisse sind gefaf’t und nur deshalb als
dringlich dem Referendum entzogen worden, weil man wufite, das Volk werde
sie nicht gutheiffen. Das bedeutet Diktatur des Parlaments, in Wahrheit oft:
des Bundesrates. Es darf keine Beschliisse geben, zu welchen auf die Dauer
dem Volk iiberhaupt kein Referendum erlaubt ist».

Die Initiative, hinter der weder méchtige Parteien noch grofie
Wirtschaftsorganisationen mit folgsamen wund interessierten Mit-
gliedern standen, wurde am 23. Juli 1946 mit 55 796 giiltigen Unter-
schriften eingereicht. Man diirfe nicht iibersehen, daf iber die Ini-
tianten hinaus weite Kreise der deutschen wie der welschen Schweiz
tiber die Dringlichkeits- und Notrechtspraxis beunruhigt seien, wurde
in der Bundesversammlung aus verschiedenen politischen Lagern er-
klart. Wohl aus der gleichen Beurtellung der offentlichen Meinung
heraus fiihlte sich der Bundesrat in seinem Bericht zu dem Volks-
begehren zu der Erklirung veranlafit, es sei grundsditzlich zu be-
griifien, «dafy der Einflu3 des Volkes auch bei dringlichen Bundes—
beschliissen zugelassen werden soll»

Trotzdem beantragte die Landesregierung den eldgenosslschen
Riten die Ablehnung der Initiative, einmal weil erst vor zehn Jahren
das Dringlichkeitsrecht revidiert wurde. Dabei seien geniigend Kau-
telen gegen seinen Mif’brauch geschaffen worden mit der Statuierung
der Mehrheit der Mitglieder beider Rite (nicht nur der anwesenden
Ratsherren), sowie der zeitlichen Dringlichkeit (lediglich Beschliisse,
«deren Inkrafttreten keinen Aufschub ertrigt», kénnen dringlich er-
klirt werden) und indem die Befristung der Geltungsdauer ver-
langt wurde. Leider hatte man es unterlassen, diese zu begrenzen.
In zweiter Linie bemingelte der Bundesrat einige Formfehler der
Initiative. Endlich wehrte er sich dagegen, dafl mit dem fakul-
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tativen, bzw. obligatorischen Referendum die Giiltigkeit der Dring-
lichkeitsbeschliisse und der Noterlasse auf ein Jahr beschrinkt wer-
den kann.

Das hauptsichliche Motiv der ablehnenden Haltung bildet aber
offenbar die Angst vor dem Dolk. Um nichts anderes handelt es sich
bei der bundesritlichen Meinung, es kiénnte den Untertanen die Ein-
sicht fehlen und sie briachten zumal in turbulenten Zeiten die fiir
sachliche Uberlegungen notwendige Ruhe nicht auf, um das zu ak-
zeptieren, was die hohe Obrigkeit vorkehren méchte. So rechtfertigt
die Botschaft die in der Uffenthchkelt beanstandeten fritheren Drmﬂ-
lichkeitsbeschliisse :

«Wegen der Unruhe und der Arglist der Zeit, die einer ruhigen, sachlichen
Uberlegung nachteilig waren und einer Verhetzung der Volksmassen Vorschub
leisteten, hatte man aber gelegentlich Bedenken, dem Dolk eine fiir die Existenz
des Staates unvermeidliche Malnahme, die mit Opfern des Volkes oder mit
einer Beschrinkung seiner Rechte verbunden war, zur Entscheidung vorzu-
legen>.

Gegen die Begutachtung von km1ft1gem Notrecht durch das Volk

wehrt sich der Bundesrat:

«Auch ein weiteres Bedenken darf hier nicht verschwiegen werden, niimlich
die Gefahr, daf} eine fiir den Staat lebenswichtige Derfassungsinderung die er-
forderliche Mehrheit des Dolkes oder der Stinde nicht fiande».

- Da muf’ man sich schon fragen, ob es dem Bundesrat je ernst
war mit seinem acht Seiten zuvor in dem Bericht abgegebenen demo-
kratischen Bekenntnis, er wiirde «grundsitzlich» das Mitspracherecht
des Volkes begriif’en, und es verwundert nicht, daf® er zum vorn-
herein auf einen Gegenvorschlag zu der formell wenig zulinglichen
Initiative verzichtete. Diese negative Haltung ist in der Offentlich-
keit iibel vermerkt worden. Von allen und sehr entgegengesetzten
Seiten (so von gewerkschaftlichen Kreisen so gut wie von der «Gesell-
schaft zur Forderung der schweizerischen Wirtschaft») wurde der
Grundgedanke des Volksbegehrens unterstiitzt und die Erwartung aus-
gesprochen, die Bundesversammlung moéchte ihm einen besseren
Gegenvorschlag gegeniiberstellen oder den Bundesrat mit der Aus-
arbeitung eines solchen beauftragen. |

Auch in den beiden eidgendssischen Riten war in der Folge viel
vom «guten Kern» der Initiative die Rede. Man erklirte das Mif3-
trauen des Volkes als begriindet — vom Mittel des dringlichen Bun-
desbeschlusses sei Gebrauch gemacht worden, wenn es nicht gerecht-
fertigt war; auch das Vollmachtenrecht habe man «da und dort zu
weitherzig gehandhabt». Ein Stindeherr bekannte, die internationale
Rechtsverwilderung habe «zum mindesten einige Wellen auch iiber
unsere eigenen Landesgrenzen hereingeschlagen». Das bundesritliche
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Mif}trauen gegeniiber den Stimmberechtigten wurde als unbegriindet
bezeichnet; es sei nicht das Volk gewesen, das die Zeichen der Zeit
nicht verstanden habe! Der Nationalrat verwarf dann aber den An-
trag einer Minderheit, den Bundesrat zur Ausarbeitung eines Gegen-
entwurfes einzuladen, mit 89 gegen 43 Stimmen.

In der Stindekammer beantragten ein freisinniges und ein so-
zialistisches Kommissionsmitglied, die dringlichen Bundesbeschliisse
auf lingstens drei Jahre zu befristen und ihre Verlingerung durch
einen neuen Dringlichkeitsbeschluf} zu verbieten. Der Vorschlag wies
einen gangbaren Weg zur Verstirkung der Volksrechte, ohne die
demokratische Gesetzgebungsmaschinerie mit den Schwerfilligkeiten
der Initiative zu belasten. Die dreijahrige Geltungsdauer sollte die
Méoglichkeit einer Umgehung des Volkes bei der Gesetzgebung be-
schneiden, ohne in Notfillen die parlamentarische Handlungsfihigkeit
zu beeintrichtigen. Sie hitte im iibrigen nicht nur zur Vorbereitung
der Uberfiihrung solcher Beschliisse in die ordentliche Gesetzgebung
geniigt, sondern auch zur Sammlung und Verwertung praktischer Er-
fahrungen. Bei acht Enthaltungen unterlag indessen der Antrag Des-
pland-Klaus mit 18 gegen 17 Stimmen.

sk *
*

Nun hat das Dolk das Wort, jenes Volk, dem seine Regierung
mifitraut, weil es gelegentlich von dem ihm verfassungsmifdig zu-
stehenden Detorecht Gebrauch macht. Wann und wo ist aber der Ge-
meinschaft ein Schaden erwachsen, weil die Stimmberechtigten Vor-
lagen verworfen haben, die ihnen vom Bundesrat, der Bundesver-
sammlung und woméglich von unseren grofien Parteien als notwendige
Reformen ans Herz gelegt wurden? Wihrend der Nachweis keine
grof’e Miihe bereitet, daf3 unsere Behérden mit den in ihrer Kompe-
tenz beschlossenen Mafinahmen gelegentlich iibers Ziel schossen,
wiirde es jenen schwer fallen, auch nur eine ernsthafte Gefihrdung
des Bestandes und der Entwicklung unseres Staatswesens durch das
Nein des Souverins aufzuzeigen. Der Biirger hat auch nicht gezdgert,
Opfer auf sich zu nehmen, wenn die Umstinde sie verlangten. Wir
erinnern an die Bereitschaft zu den vermehrten personlichen mili-
tirischen Leistungen ein paar Jahre vor dem Krieg sowie an die
Gutheiflung selbst driickender Steuern, als der Staat ihrer bedurfte.

Die Herren Parlamentarmr, die sich weder fiir die Initiative noch
fiir einen Gegenvorschlag erwiarmen konnten, weil das Dringlichkeits-
recht erst vor zehn Jahren einer Revision unterzogen wurde, iiber-
sahen, daf} die dabei geschaffenen Erschwerungen lediglich die Be-
schlu3fassung des Parlamentes zum Gegenstand hatten, aber keinerlei
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Maglichkeit schufen, das Volk in die Rechtsetzung durch Dringlich-
keitsbeschliisse einzuschalten. Es gehe um eine «eigentliche zentrale
Frage unseres Staates» wiirdigte ein prominenter Stiindeherr die Be-
deutung der Initiative, nimlich um die Mitwirkung des Dolkes bei der
Gesetzgebung. Leider zog er und mit ihm die Mehrheit der beiden
Réte aus dieser Erkenntnis nicht die nétige Schlufifolgerung. Und
doch driingt sie sich auf, seitdem aus der iiber mehr als dreiffig Jahre
sich erstreckenden notrechtlichen Ubung, infolge der Entwicklung
ferner des Bundes zu einem Beamtenstaat mit seinen diktatorischen
Neigungen, der schweizerischen Demokratie eine undemokratische
Strukturéinderung droht.
_ Wir wiiiten dafiir keinen schlagenderen BBWCIS als die Begriin-
dung, die der Bundesrat soeben der von ihm ohne Zeitnot beantragten
Derlingerung des Fiskalnotrechtes um volle fiinf Jahre gegeben hat.
«So wenig in der Demokratie die Behérde dem Volksentscheid unter
normalen Umstinden ausweichen darf, so klar ist ihre Verantwort-
lichkeit fiir zeitlich unaufschiebbare, unabwendbare und fiir den
Staatskredit und die Volkswirtschaft in gleicher Weise unentbehrliche
Mafinahmen», rechtfertigt er in seiner Botschaft die Ausschaltung
des Volkes. «Bankrotterklirung der Referendumsdemokratie» —
nennt Professor Giacometti die Tendenz, lebenswichtige Fragen als
zu riskant der Volksabstimmung zu entziehen und dem Biirger noch
gnidigst den Entscheid iiber Fragen zweiter Ordnung zu iiberlassen.
Verdient bei einer Mentalitit, wie sie aus dem jiingsten bundes-
ritlichen Bericht zu uns spricht, die Berufung auf die Bewdihrung
des vor zehn Jahren revidierten Dringlichkeitsrechtes Vertrauen,
nachdem in sechs von diesen zehn Jahren die Dringlichkeitsbeschliisse
durch das Notrecht ersetzt wurden und zudem mancher der Voll-
machtenbeschliisse ohne Not erlassen oder iiber Gebiihr aufrecht er-
halten worden ist? Nachdem ferner seit der Beschluf’fassung iiber
den Abbau der Vollmachten unser Land mit einer wirtschaftlichen
Konjunktur gesegnet war, die Staatshilfen iiberfliissig machte, wie sie
in den 74 dringlichen Bundesbeschliissen iiber wirtschaftliche Not-
mafinahmen und den 11 Dringlichkeitsbeschliissen iiber fiskalische
Vorkehrungen in den Jahren 1928 bis 1937 ergangen sind? Besteht
wirklich keine Gefahr mehr, dafl in Zeiten einer neuen Depression
das Recht der Krise wiederum zu jener «Krise des Rechtes» aus-
arte, vor welcher Professor Haab warnte, als ohne die Mitwirkung
des Volkes und oft im Gegensatz zu Verfassung und Gesetz Verbote
und Gebote ohne Zahl immer mehr und dauernd Einfluff nahmen
auf das wirtschaftliche und soziale Geschehen? Koénnen nicht wieder
wie frither dringliche Bundesbeschliisse vier- und fiinfmal erneuert
werden und wihrend zehn und mehr Jahren in Kraft bleiben, weil
die Bundesbehérden zu bequem sind, den Gesetzgebungsweg zu be-
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schreiten oder weil sie fiirchten, die Stlmmberechtlgten kénnten ihnen
die Gefolgschaft versagen ?

Es ist bedauerlich, daf’ unsere Behorden es wieder einmal mehr
unterlassen haben, mit einem Gegenvorschlag zu einer Initiative dem
Guten etwas Besseres gegeniiberzustellen. So hat der Biirger lediglich
die Wahl, das Mitspracherecht des Volkes als Sicherung gegen be-
hordlichen Ubermut, so wie die Initianten es in einer nicht befrie-
digenden Form wollen, zu verwerfen oder zu beschlieffen. Es wiirde
uns nicht wundern, wenn die Abstimmung iiber den konstitutionellen
Entscheid hinaus vom Stimmberechtigten beniitzt wurde zur Demon-
stration gegen jene Uberheblichkeit, mit der sich die Botschaft des
Bundesrates iiber den Wert und den Sinn des Referendums hinweg-
gesetzt hat, das vor 75 Jahren als grof’e demokratische Errungen-
schaft gepriesen wurde. Wenn den Stimmberechtigten bewuf’t wird,
daf} diese Demonstration nicht das beliebte unwillige Nein des ver-
drgerten Biirgers sein darf, sondern daf} es zur Begriindung des ange-
strebten Vetorechtes am 11. September eines Ja bedarf, dann werden
lange nicht alle an der Urne den Empfehlungen des Bundesrates, der
Bundesversammlung und der Parteien Folge leisten.

Die Annahme der Initiative wiirde erweisen, dafy hier so gut wie
in manchen anderen Fillen, bei denen die Stimmberechtigten den
offiziellen Parolen die Gefolgschaft verweigerten, die Befiirchtungen
ihrer Gegner sich nicht erfiillen werden — trotz der Mingel des Volks-
begehrens, die zu korrigieren Bundesrat und Bundesversammlung ver-
sdumten. Vor allem trifft es nicht zu, da® mit der Einschaltung des
Dolkes rasche Mafinahmen in wirklichen Notfillen verunméglicht
wiirden. Das Referendum begriindet nur die Sanktion der vollbrachten
Tat. Da es zudem fiir Erlasse innerhalb der Verfassung fakultativ
ist, wird es nur dort ergriffen werden, wo begriindete Zweifel iiber
die Zweckmifligkeit der behordlichen Vorkehrungen bestehen. Aber
nur schon die Moglichkeit des Appelles an das Volk wird die eid-
genossischen Rite veranlassen, von den Dringlichkeitsbeschliissen
einen mafivolleren und verantwortungsbewufiteren Gebrauch zu
machen, als es in einer nicht fernen Vergangenheit iiblich war.

Im iibrigen kénnen die Miéngel der Initiative weitgehend bei der
Gestaltung der Ubergangsbestimmungen behoben werden. Diese
bilden Gegenstand einer zweiten, von der gleichen Seite eingereichten
Initiative. Die Bundesversammlung wird dazu erst im Falle eines
mehrheitlichen Ja am 11. September Stellung nehmen. Sie erhielte
dabei abermals Gelegenheit, wenig zulinglich formulierten Gedanken
in einem Gegenvorschlag eine bessere Gestalt zu geben.



	"Zurück zur direkten Demokratie" : zur Abstimmung vom 11. September

